
Adler Camp 2011

unter der Leitung der Systemgrossmeister Gerhard und George Maier
Leistung: Unterkunft, Vollverpf legung, Lehrgang, Turnier, Betreuung, 

Camp-Weste, Prüfung und Camp-Film

n	 �Unterbringung und Verpf legung: 3-5-Bett Zimmer, 3 Mahlzeiten am Tag (bekannt für gute gesunde Küche)
n	 �Taekwondo Trainingseinheiten und Lehrgang am Vormittag
n	 �Taekwondo Aktionen am Nachmittag: Meisterschaften, Turniere
n	 ���Aufsicht durch den Systemgrossmeister, die zuständigen Centerleiter und das Betreuungsteam
n	 ���Grosses Freizeitangebot Klettergarten, Wald- und Nachtwanderung,  

Kicker, Fussballplatz, Spielplatz, Tischtennis und Sporthalle
n	 �Camp-Weste, Anmeldung bei den Centerleitern
Teilnahmeberechtigt sind alle Twin-Kinder von 5 – 16 Jahren,  
in Ausnahmefällen entscheiden die Grossmeister. 

www.twintaekwondo.com

�im Schullandheim Violau vom 14.08. – 19.08.2011 
St. Michael Strasse 15, 86450 Violau, www.bruder-klaus-heim.de

das Sommer Camp

� Kosten:  250,- Euro pro Kind und Camp 
Rabatt bei Anmeldung von Geschwisterkindern: 2. Kind € 200,- I 3. Kind € 150,- I 4. Kind € 100,- 

Die Teilnahmegebühr ist bitte in bar bei Anmeldung an den jeweiligen Schulleiter zu entrichten.

�im Schullandheim Bliensbach vom 18.04. – 23.04.2011 
Beim Schullandheim 2, 86637 Wertingen, www.schullandheim-bliensbach.de

das Frühjahrs Camp
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Anmeldung
für eine Woche Kinder-Taekwondo Camp 2011

�im Schullandheim Bliensbach vom 18.04. – 23.04.2011 
Beim Schullandheim 2, 86637 Wertingen, www.schullandheim-bliensbach.de

für das Frühjahrs Campo

�im Schullandheim Violau vom 14.08. – 19.08.2011 
St. Michael Strasse 15, 86450 Violau, www.bruder-klaus-heim.de

für das Sommer Campo

www.twintaekwondo.com

NUR 250,- 
Euro pro Kind

�Kosten:  250,- Euro pro Kind und Camp 
Rabatt bei Anmeldung von Geschwisterkindern:  
2. Kind € 200,- I 3. Kind € 150,- I 4. Kind € 100,-

Adler Camp 2011

Hiermit melde ich verbindlich mein Kind an (bitte ankreuzen)

Vorname, Name:												         

Anschrift:												          

Telefon:							      Mobil:						    

Geburtsdatum:									         Alter:			 

Ort, Datum						    

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)					   

     

Hiermit akzeptiere(n) ich/wir die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen (Aushang in der Schule) für das Twin Taekwondo Kindercamp 2010. 
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www.twintaekwondo.com

Hiermit berechtige ich mein Kind, an den folgenden Aktivitäten teilzunehmen: 

– Taekwondo-Lehrgang	
– Taekwondo-Turnier
– Klettergarten
– Schwimmbad
– Wald- & Flur-Wanderungen
– Spielplatz, Spiele (Tischtennis, Kicker o.ä.)

Achtung! Sollte Ihr Kind an einer der Aktionen nicht teilnehmen dürfen, ist die Campteilnahme  
aus aufsichtstechnischen Gründen nicht möglich!

Mein Kind ist: 		  o Schwimmer		  o Nichtschwimmer

Leidet Ihr Kind an Asthma oder einer anderen chronischen Krankheit? Wenn ja, welche:			 

														            

Bestehen irgendwelche Allergien? Wenn ja, welche:						       	

														            

Mein Kind nimmt regelmässig folgende Medikamente ein:							     

														            

Sonstige Hinweise, die beachtet werden sollten:								      

														            

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten

Adler Camp 2011

Ort, Datum						    

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)					   
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www.twintaekwondo.com

Adler Camp 2011

1. 	 Abschluss des Campvertrages 
1.1 	� Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Camp den Abschluss eines Vertrages verbindlich 

an. Grundlage dieses Angebotes sind die Campausschreibungen und die ergänzenden Infor-
mationen des Veranstalters für das jeweilige Camp. Mit der Buchung des Camps erkennt der 
Kunde die allgemeinen Bedingungen des Veranstalters an.

1.2 	�Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem 
Weg (E-Mail, Internet) vorgenommen werden. Bei Internet-Buchungen bestätigt der Veran-
stalter den Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg.

1.3 	�Die Anmeldung erfolgt durch den Kunden auch für alle in der Anmeldung aufgeführten Teil-
nehmer, für deren Vertragsverpflichtungen der Kunde wie für seine eigenen Verpflichtungen 
einsteht, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung über-
nommen hat.

1.4 	�Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Veranstalters zustande. Sie 
bedarf keiner bestimmten Form.

2.	 Bezahlung 
	� Mit Zugang der Annahmeerklärung ist die Zahlung des Camps fällig. 

3. 	 Leistungsänderungen 
3.1 	� Änderungen oder Abweichungen einzelner Campleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 

Vertrages (z.B. Änderungen des Programmablaufs), die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden und die vom Veranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden,  
sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt des Camps nicht beeinträchtigen.

3.2 �Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen 
mit Mängeln behaftet sind.

3.3 �Der Veranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder -abweichun-
gen in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Kunden einen kostenlosen Rücktritt 
anbieten.

4. 	 Rücktritt durch den Kunden 
4.1 	�Der Kunde kann vor Campbeginn von dem Camp zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang 

der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt 
schriftlich zu erklären.

4.2 �Tritt der Teilnehmer vom Campvertrag zurück oder tritt er das Camp nicht an, so kann der 
Veranstalter Ersatz für die getroffenen Campvorkehrungen und für seine Aufwendungen 
verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind ersparte Aufwendungen und mögliche an-
derweitige Verwendungen der Campleistungen zu berücksichtigen.

5. 	 Rücktritt und Kündigung durch den Campveranstalter
	� Der Veranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt des Camps vom Campvertrag zurück-

treten (5.1) oder nach Antritt des Camps den Campvertrag kündigen (5.2):
5.1 	� Bis 30 Tage vor Campbeginn. 
	� Bei Nichterreichen der ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl (siehe jeweilige Program-

mausschreibung) bis spätestens 4 Wochen vor Campbeginn, wenn in der Ausschreibung für 
die entsprechende Camp auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist 
der Veranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für 
die Nichterfüllung des Camps hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Camppreis unverzüglich zu-
rück.

5.2 Ohne Einhalt einer Frist
	� Der Veranstalter erwartet, dass der Campteilnehmer die Sitten, Gebräuche und Gesetze des 

Gastlandes respektiert. Sollte der Campteilnehmer gegen sie verstoßen oder sich vertrags-
widrig verhalten, gibt der Teilnehmer dem Veranstalter die Möglichkeit, ihn nach schriftli-
cher Abmahnung im Wiederholungsfall von dem weiteren Camp auszuschließen. Das Gleiche 
gilt auch, wenn der Teilnehmer das Miteinander in der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt, 
wenn der Vertragspartner trotz Mahnung und Fristsetzung seiner Zahlungsverpflichtung 
nicht nachkommt oder die vereinbarten Vertragsbedingungen nicht einhält. Bei groben 
Verstößen (z.B. Straftaten, wie vorsätzliche Körperverletzung, Diebstahl, Drogenkonsum, 
mutwilliger Sachbeschädigung, Zuwiderhandlung der Anweisungen des Aufsichtspersonals 
usw.) kann auch ein sofortiger Aus-schluss vom Camp in Betracht kommen. Entstehende 
Kosten gehen zu Lasten des Teilnehmers. Kündig der Veranstalter aus einem der genannten 
Gründe, behält er den Anspruch auf den vollen Camppreis.

6. 	 Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände
	� Wird das Camp infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt (Krieg, 

Streik, Unruhen, behördlichen Anordnungen, Naturkatastrophen etc.) erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so kann sowohl der Veranstalter als auch der Kunde den Ver-
trag kündigen. Wird der Vertrag durch den Veranstalter gekündigt, so kann dieser für die 
bereits erbrachten oder zur Beendigung des Camps noch zu erbringenden Campleistungen 
eine nach § 638 Abs. 3 BGB zu bemessende Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der Ver-
anstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Im Übrigen fallen die Mehr-
kosten dem Kunden zur Last.

7. 	 Beschränkung der Haftung
7.1. 	�Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 

auf den dreifachen Camppreis beschränkt,
	� a) soweit ein Schaden des Kunden/Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-

beigeführt wird, oder
	� b) soweit der Veranstalter für einen dem Kunden/Teilnehmer entstehenden Schaden allein 

wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

7.2 �Die deliktische Haftung des Veranstalters für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Camppreis beschränkt. Diese Haftungs-
höchstsumme gilt jeweils je Teilnehmer und Camp. Möglicherweise darüber hinausgehende 
Ansprüche im Zusammenhang mit Gepäck nach Montrealer Übereinkommen bleiben von der 
Beschränkung unberührt.

7.3 �Ein Schadenersatzanspruch gegen den Veranstalter ist insoweit beschränkt oder ausge-
schlossen als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden ge-
setzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 
anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadenersatz gegen den Leistungsträger nur unter 
bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder  
unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

8. Mitwirkungspflichten
8.1 	� Der Campteilnehmer/Kunde ist verpflichtet bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu 
halten.

8.2 �Der Campteilnehmer/Kunde ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich 
der Campleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies  
möglich ist. Unterlässt es der Campteilnehmer/Kunde schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so 
tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.

9. 	 Ausschluss von Ansprüchen
	� Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung des Camps hat der Kunde innerhalb 

eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung des Camps 
geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber dem Veranstal-
ter unter der nachfolgend/vorstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der 
Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmel-
dung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im 
Zusammenhang mit Flügen. Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flügen empfiehlt 
der Veranstalter dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadenanzeige (P.I.R.) 
der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Er-
stattungen ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadenanzeige 
ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei Verspätungen innerhalb 21 Tagen nach 
Aushändigung zu erstatten. Im übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehllei-
tung von Campgepäck der Campleitung des Veranstalters anzuzeigen.

10. 	Verjährung
10.1 �	�Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung de Veranstalters 
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen, verjähren in 2 Jahren. dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des Veranstalters oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen.

10.2 alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
10.3 �Die Verjährung nach Ziffer 10.1 und 10.2 beginnt mit dem Tag, an dem das Camp nach den 

vertraglichen Vereinbarungen enden sollte.
10.4 �Schweben zwischen dem Kunden und dem Veranstalter Verhandlungen über den Anspruch 

oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
Kunde oder der Veranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung 
tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. 	 Versicherungen
	� Der Campteilnehmer hat die Möglichkeit, zusätzliche Versicherungen abzuschließen wie 

beispielsweise eine Rücktrittskostenversicherung und das Schutzpaket.

12. 	Gerichtsstand
12.1 Der Kunde kann den Veranstalter nur an dessen Sitz in München verklagen.
12.2 �Für Klagen des Veranstalters gegen den Kunden, bzw. Vertragspartner des Veranstalters, 

die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen 
sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
wird als Gerichtsstand der Sitz des Veranstalters vereinbart.

13. 	Ausschlüsse 
	� Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
	� a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler 

Abkommen, die auf den Campvertrag zwischen dem Kunden und dem Veranstalter anzu-
wenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden sich ergibt, oder

	� b) wenn und insoweit auf den Campvertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen 
im Mitgliedsstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die 
nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

14. 	Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
	� Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Campvertrages hat nicht die Unwirksam-

keit des ganzen Vertrages zur Folge.
	 Twin Taekwondo Augsburg, Inhaber Gerhard Maier
	 Twin Taekwondo München, Inhaber George Maier

Allgemeine Bedingungen
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